
Deutsches Kolonialblatt.
Amtsblatt für die Schutzgebiete des Deutschen Reichs.

herausgegeben in der Kolonial-Abiheilung drs Auswärligen Imls.

II. Jahrgang. *)!' Berlin, 1. Jannar 1892. Uummer 1.
Ki- Zeitschrift. uescheint!am 1. und 15. # Monalo.O Derselben werden ols Beihefte enes die Innbestenn einmal viertel.

tuns sieästuerken: ; Mittheilungen von Forschungsreifenden und Gelrnten aus den deutichen Schusgebicten“, bousaegeben.
ert — Der B *. für das Kolonialblatt mit den „Usbesten, * 3. Mark. ManWo *allenS5% Vuchbandlungen. — Eunsendungen deio ns sind a gich- mchkbenrc

von E Siealri Mittler und Sohn, HFuiin SWI2. Wchabe= 2. 2 5

dhal u4 Verordnung betrefis rechnung de- Dienstiahre der Veanten § Kaiserlich Deuschen, Schu-
— Hafen-Ordnung fürd1 Hasen von Daressalam S. 1. — Statistik über die

Lebe . Don bis 30. September 18017 1 - ein= und cuogestheten Netto-Waarenmengen
S.3. — Personalien S. 5. — Bekanntmachungen für die Schiffahrt S. 5. — Schiffsbewe-
gungen S.

Achtntlicher Theil: Personal-Nachrichten S. 7. — Verlehrs-Nachrichten S. 8. —
Bericht des stellvertretenden Kaiserlichen Gouverneurs in Kamerun L. R. v. Schuckmann vom

18. November 1891 — der Bestrafung von Bußa nebst Verichten der Premierlieutenants von
Stetten und von Volck fzßtr S. 14. — Erxpedition in das südliche Kamerun-Hinterland S. 18. —

Aus dem Abo-Gebiet (lamerun) S. 19. — Von den Komoren S. 19. — Verträge mit otafrilanischen
Häuptlingen S. 19. — Aus Sudwest-AfrilaS.20.— Freiherr von Gravenreuth #
Gebiet S. 20. — Die Kilimandscharo-Station S. 20. — Geschenk für die Schuhtrippe in Wge%

Afrika S. 21. — Post und Telegraphie in den Kolonien S. 21. — Verlegung des Kaiserlichen Kom-
missariates für Südwest-Afrika von Otjimbingue nach Windhoek S. 21. — Geschenk für die deutsche
Schule in Togo 3. — Teelegraphenlinie Bagamoyo—TangaS. 23. — Ein eingeborener Neger
als Kanzlist und Schuhmachermeister in Kamerun S. 23. — Vericht über die Sitzung des Vorstandes

der Deutschen Kolonial-Gesellschaft am 9. und 10. November 1 S. 23. — Eingang von wissen-
schaftlichen Sendungen aus den deutschen Schußgebieten S. — Handelsbewegung der franzö-
sischen Besitzungen am Busen von Benin.* 25. — Festlegung * Grenze zwischen derdeutschen und
englischenInteressensphäre in Ost-Afrika S. 25. — Auszug aus dem Elfenbein-BerichtS.26.—
Strandung des „Kanzler“ S. 29. — Statistische Nachrichten über Lagos und die englische Gold-

lüstenkolonie. S. 29. — Der gegenwärtige Stand der evangelischen Heidenmission S. 30. — Die
Ratisicirung der Generalakte der Brüsseler Antifllaverei-Konferenz S. — Die Verhandlungen

des französischen Oberkolonialraths S. 33. — Literarische besprechungen S. 35. — Anweigen-

Amtlicher Theil.
Gesehze; Perordnungen der KReichsbehörden.

Der Bundesrath hat in der Sitzung vom 22. Dezember 1891 in Gemähheit des

8 1 des Gesetzes, belr. die Rechtsverhältnisse der Kaiserlichen Beamten in den Schutzgebicten,

vom 31. Mai 1887 (R. G. B. S. 211) beschlossen:

daß den Kaiserlichen Beamten, welche in den deutschen Schutzgebieten eine längere

als einjährige Verwendung gefunden haben, die daselbst zugebrachte Dienstzeit bei

der Pensionirung doppelt in Anrechnung zu bringen ist.

Perordnungen und Wittheilungen der Behürden in den

Schzuhgebieken.
Hafen-Ordnung für den Hafen von Daressalam.

§ 1.

Die in den Hafen von Daressalam einlaufenden Schisse haben stets außerhalb des

Telegraphenkabels oder auf der ihnen vom Hafenmeister zugewiesenen Stelle zu ankern.

8 2.

Güter dürfen nicht gelandet werden, bevor die Erlanbniß hierzu vom Zollamt

ertheilt wird.



— 2 —

§3.

Güter dürfen nur an den hierzu bestimmten Lande= und Lade-Stellen gelandet und

verschifft werden. Ausnahmen sind nur mit besonderer Erlaubniß des Zollamts zulässig.

8 4.

Vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang dürfen ohne Erlaubniß der Zoll-

behörde keinerlei Gegenstände geladen oder gelöscht werden; ausgenommen ist hiervon das noth-

wendige Gepäck von reisenden Personen.

Es sind im Hafen stets die vorgeschriebenen Lichter und von den Dhaus von Sonnen-

untergang bis Sonnenaufgang eine Laterne am Mast zu führen.

86.
Zum Streichen, Reinigen, Ausbessern c. dürfen Schiffe nur an der vom Kaiserlichen

Gouvernement (Flottille) zu bestimmenden Stelle und mit dessen besonderer Erlaubniß auf den

Strand gebracht werden.
87.

Kein Ballast, Sand, Steine oder Asche darf in dem Hafen über Bord geworfen

werden. Wird ein Aschprahm gewünscht, so ist die Flagge „G“ des internationalen Signal-

buches zu heißen.
88.

Ballast darf nur mit Erlaubniß des Hafenmeisters an einer besonderen, von demselben

zu bestimmenden Stelle eingenommen werden.

809.
Prähme und Dhaus dürfen nur innerhalb der Linie Wasserleitung-Spitze—„Weiße

Wand bei der evangelischen Mission“ und innerhalb des Stacheldrahtzaunes vor dem Zoll-

schuppen verankert werden. Das Ankern von Schiffen und Fahrzeugen in der Einfahrt von

Boje A ab ist nur im Nothfalle gestattet.

8 10.

Dhaus haben ein- oder auslaufenden Schiffen und Fahrzeugen stets auszuweichen.

8 11.

Kriegsschiffe sind den Bestimmungen unter §§ 2, 3, 4 nicht unterworfen.

8 12.

Zuwiderhandlungen gegen obige Bestimmungen werden mit Geldstrafe bis zu 50 Rupien

geahndet und bedürfen der Genehmigung des Kommandanten der Flottille. Gegen Strafver-

fügungen ist Beschwerde beim Kaiserlichen Gouverneur innerhalb einer Woche zulässig.

Ausführungs-Bestimmungen.

1. Zum Hafenmeister wird bis auf Weiteres der Unteroffizier Schambacher

ernannt, dem zur Beihülfe 4 Hafenpolizisten kommandirt werden.

2. Derselbe hat sich sofort beim Ankern an Bord zu begeben und die Hafenordnung

dem Kapitän zu übergeben.
3. Ist von dem ein= oder auslaufenden Schiff ein Lootse gewünscht, so hat sich dieser

mit dem Hafenmeister behufs Einholung von Instruktionen beim Kaiserlichen Gonver-

nement (Flottille) zu melden.

4. Die Ueberwachung obiger Vorschriften ist Sache des Flottillen-Kommandos.

Daressalam, den 25. November 1891.

Der Kaiserliche Gouverneur.

(L. S.) (gez.) Freiherr v. Soden.
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